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SCHREIBEN VON RITTER [ UND LANDSCHREIBER DER FREIEN AEMTER, BEAT
KASPAR ] ZURLAUBEN [ AN AMMANN VON STADT UND AMT ZUG,
BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN]

"Umb die viZfeZtige hocke woZthaten undt ContinuierZiche Praesenten habendt

wir uns gegen . . . Herren Vätern undt Frauw Mueter [Mariä Margaretha P f y f-
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fer von W y e r ] höchstens zue bedankhen , werdendt nit underlassen sol¬

che auff vohrfallendte gelegenheiten Etwan anderwerts nach geringem vermögen
zue Ersezen.

Jch bin vohn beständigen Occupationen mit den gefangnen solcher gestalten be-

müehet , das ich Tag undt nacht mit sorg undt vertrus beladen bin , hoffe aber

bis künfftigen sambstag darvohnn Erlediget werden , undt stehet des Gotsleste-

rungs Handel dahin , das Ampliando favores die Urtel Jn mitiorem Partem wirdt

mögen ausgefüert undt Jhme für dis Erste mahl an dem Laben können verschonet

werden . Unser Bürgerliches Geschefft berüerendt [Streit zwischen der Stadt

Zug und Baar wegen eines Rieds ] findendt wir Einhellig das beste zue sein,

wan an die Künfftige Tagleistung [der kath . Orte sowie der Abtei St . Gallen
2

in Luzern ] Kein Einiges schreiben Erlassen , sonder unserem dahin verordneten

Gesandten [der Stadt Zug : Johann Jakob 'Brandenberg]  Ein Emsthaff-

ter gemäsner Befelch [ Instruktion ] Ertheilt würde , Einfeltig anzuebringen,

das wir bey dem Ausspruch zue verbleiben Endtschlossen , weilen solcher anders

Nichts als Eines lobl . Standt undt ambts Urtheil Erreichen undt bestetten

thue . Undt weilen Ein Stat Zug vermitlest dessen den Haubthandel . . . Erhalten,

Ersueche man die lobl . mitverpundtete [ kath . ] ohrt alles Ernstes die befür-

derliche angestalt dahin zue verschaffen das uns alle Erlitne Umbkhösten als

des accessorium undt beyfeligkheiten refundiert werden . Accessorium enim se¬

quitur suum principale etc.

Die grundt undt Ursachen berüerendt Erstlich auf deme , das Einer Stat Zug

als souveränen Standt nit wol gebühren wil anderst als mit den lobl . orthen

Selbsten als Jhres gleichen zue Tradieren , umb so vil mehr er s das die Depu¬

tatschafft als die Jnferiores Selbsten mit keinem anderen befelch sich Jn-

struiert Erzeigen werdendt als unsere angelegenheit undt Praetentiones Jhren

H. Principalen referendo zue hinderbringen , also anständiger undt vohrtheili-

ger sein wirdt uns bey unseren mitverpündeten souveränen Ständen selbsten

undt immediate anzuemelden.

2 . Weis der Herr Vater ex relatis das alle schuldt auff die Zurlauben undt

haubtsächlich auff Jhne verlegt wirdt undt dardurch uns undt Jhme Jn seinem

alter Ein grueben zue höcher Verlümdung undt Crédits verlurst gemacht wirdt.

So ist undt scheindt Ja beser anderst nichts weiters vohrzunemen , als was

offendtlich vohr Rhat beschehen solle , da dan auch besser undt uns weniger

auffheblicher sein wird , wan die Expeditiones auch behöriger Ohrten Ergehen

werdendt , fais solche Nothwendig Erachtet wurdendt , so ich aber nit anderst

als obberüerter Massen Ernstlicher Jnstructionsweis Rhatsam undt Vester Stat
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undt dem H. Vätern Nüzlicher befunde , wie dan Ein Mehreres von mundt.

Den aufsaz so an die . . . Vohrohrt [Luzern und Zürich ] abgangen undt hierbey

widerumb zue Erheben würde der H. Vater für sein Justification meines be-

dunkhens nit undienstlich bey handen ordenlich auffendthalten " .

1 ) vgl . EA VI 2 , 202  a [Riedhandel]
2 ) vgl . ebenda 211 (Nr . 125 ) . Besagter Riedhandel wurde allerdings auf dieser

Tagsatzung nicht behandelt.

Original - AH 53 , 36 - 37
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